
Regionale Planungsgemeinschaft Altmark

Beschlussdrucksache  
Nr.:

Vorlage für die Verbandsversammlung am:                                   09.12.2008

Die nachstehend näher bezeichnete Angelegenheit ist der Regionalversammlung vorzulegen.

Salzwedel, den 
 
Vorsitzender

Gegenstand der Vorlage:

Festlegungen zur Mindestgröße von Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie
mit der Wirkung von Eignungsgebieten 

Gesetzliche Grundlage:  ROG v. 22.12.2008 
LPlG LSA v. 28.04.1998 in der derzeit gültigen Fassung 
LEP LSA v. 23.08.1999 in der derzeit gültigen Fassung 

Beschlussvorschlag:

Die Regionalversammlung beschließt:
      
Die Mindestgröße eines Vorranggebietes zur Nutzung der Windenergie mit der Wirkung eines Eignungs- 
gebietes muss 20 ha betragen. 
Der Beschluss 01/ 2010 wird aufgehoben. 
 
 
 
                                              
Abweichender Beschluss:

Abstimmungsergebnis Regionalversammlung

anwesende Mitglieder der Regionalversammlung: ______
angenommen

einstimmig Stimmenmehrheit JA NEIN ENTH
abgelehnt

7 1 0
 

Salzwedel, den 24.11.210

Schriftführer Vorsitzender

09/2010



Begründung:
 
Gemäß § 17 Landesplanungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LPlG LSA) ist die Regionale Planungs-
gemeinschaft Altmark Träger der Regionalplanung. Ihr obliegt die Aufstellung, Änderung, Ergänzung
und Fortschreibung des Regionalen Entwicklungsplanes bzw. Teilentwicklungsplanes. Damit ist sie auch gemäß 
§ 6 (3) LPlG LSA für die Regelung der Freiraumstruktur in der Altmark verantwortlich. Im Hinblick auf die 
räumliche Steuerung der Errichtung von Windkraftanlagen ist es notwendig, geeignete Gebiete raumordnerisch   
zu sichern. Da Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 1 BauGB privilegierte Anlagen im Außenbereich der 
Gemeinden sind, erfordert die Steuerung ihrer Errichtung ein räumliches Gesamtkonzept, welches durch die
Regionalplanung für die Planungsregion Altmark zu erarbeiten ist. Die räumliche Steuerung wird verfolgt, um 
eine planvolle Konzentration der Anlagen an dafür geeigneten Standorten  in der jeweiligen Region zu er-
reichen. Zur Ausweisung von Gebieten zur Nutzung von Windenergie wird die Ausschlussmethode verwandt, 
die auf einem Kriterienkatalog basiert. Die Kriterien sind so gefasst, dass für die ermittelten Flächen keine 
anderen raumbedeutsamen Nutzungsansprüche vorliegen. Damit diese Flächen auch den Anspruch des  
Repowering erfüllen können, ist es notwendig, im Hinblick auf die technische Entwicklung der Anlagen eine
Mindestgröße von Vorranggebieten festzulegen, in denen sich marktübliche Anlagen auch durchsetzen 
können. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 30.Juni 2004 entschieden, dass in
Deutschland eine Ansammlung von drei Windenergieanlagen als Windpark gilt. Entsprechend dem Auftrag 
zur Steuerung von Windkraftanlagen aus dem LEP LSA (Pkt. 4.10.2.) soll die Konzentration von Wind-
energieanlagen in  Windparks einer Vielzahl von Einzelstandorten vorgezogen werden. 
Die Auslegung von Windenergieanlagen erfolgt für eine bestimmte Windzone, die durch eine maximale mittlere
Jahreswindgeschwindigkeit, eine Umgebungsturbulenz sowie eine maximale 50-Jahres-Extremgeschwindigkeit
charakterisiert ist. Die Anlagen werden für eine Lebensdauer im Betrieb unter diesen Maximalbedingungen
ausgelegt. Da bei der Errichtung eines Windparks ein Teil der Anlagen je nach Windrichtung im Nachlauf  
(Wake) der vorgelagerten Anlagen steht, verringert sich die Windgeschwindigkeit der ankommenden 
Strömung, während sich die Turbulenz erhöht. Die dadurch entstehenden Betriebslasten für die einzelnen 
Anlagen können die Standsicherheit erheblich beeinflussen. Zur Vermeidung dieser Gefährdung gilt folgende  
Formel, die für eine praktische Nutzung allgemein anerkannt wird. Dem zu Folge wird als  Mindestabstand 
zwischen zwei Windenergieanlagen in Hauptwindrichtrichtung der 5-9 fache Rotordurchmesser und der 
3-5 fache Rotordurchmesser in Nebenwindrichtung genommen, damit die Auswirkungen auf die Betriebslasten
keine Gefährdung erzeugen. Ausgehend von den zurzeit marktüblichen Anlagen bewegen sich die Rotor-
durchmesser zwischen 80 und 104 m (Anlage 1). Im Hinblick auf die entstehenden Betriebslasten durch den
Wake (Nachlauf) - Einfluss und die damit vorhandene Beeinträchtigung der Standsicherheit wird für die Be-
rechnung der notwendigen idealen  Flächengröße von einem Rotordurchmesser von 100 m und dem 8 -fachen
Rotordurchmesser in Hauptwindrichtung sowie dem 5-fachen Rotordurchmesser in Nebenwindrichtung ausge-
gangen. Die Anordnung der Anlagen wird idealisiert als gleichschenkliges Dreieck  angenommen. 
Daraus ergibt sich ein  Flächenbedarf von ca. 20 ha. Im Rahmen der weiteren Abwägung werden nur Flächen 
über 20 ha einbezogen, da sich in Weißflächen ab dieser Größenordnung in jedem Fall die Errichtung eines  
Windpark von mindestens drei Anlagen möglich ist und damit das Ziel einer Steuerung durch Konzentration in 
Windparks erreicht werden kann. Eine statistische Bewertung der Antragsvorgänge im Jahr 2009 zu 
Windenergieanlagen untermauert die Aussage. Hier ist der Trend zu erkennen, dass im Hinblick auf die 
räumliche Situation (geologische und meteorologische Rahmenbedingungen) in der Altmark ein durch-
schnittlicher Flächenbedarf von 8-15 ha pro Anlage zu verzeichnen ist.  Dieses wird auch in der Studie  
zur Bestandserhebung und Potenzialabschätzung des DEWI Wilhelmshaven (Anlage 2) und durch die 
Auswertung der Bezirksregierung Arnsberg/NRW (Anlage 3) bestätigt. 
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